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Text 

Unabhängigkeit des Eisenbahninfrastrukturunternehmens 

§ 55c. (1) Ein vertikal integriertes Unternehmen ist so zu organisieren, dass keine seiner anderen 
rechtlichen Einheiten einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidungen des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens hinsichtlich der wesentlichen Funktionen ausüben. 

(2) Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens und 
die ihnen unmittelbar unterstellten Führungskräfte haben in diskriminierungsfreier Weise und 
unparteiisch zu handeln; die Unparteilichkeit darf durch keine Interessenkonflikte beeinträchtigt sein. 

(3) Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben von Eisenbahnverkehrsunternehmen und in vertikal 
integrierten Unternehmen von anderen rechtlichen Einheiten des vertikal integrierten Unternehmens 
rechtlich getrennt zu sein. 

(4) Ein und dieselbe Person darf nicht gleichzeitig tätig sein: 

 1. als Mitglied des Vorstandes eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens und als Mitglied des 
Vorstandes eines Eisenbahnverkehrsunternehmens; 

 2. als Person, die Entscheidungen über die wesentlichen Funktionen zu treffen hat, und als Mitglied 
des Vorstandes eines Eisenbahnverkehrsunternehmens; 

 3. als Mitglied des Aufsichtsrates eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens und als Mitglied des 
Aufsichtsrates eines Eisenbahnverkehrsunternehmens; 

 4. als Mitglied des Aufsichtsrates eines Unternehmens, das Teil eines vertikal integrierten 
Unternehmens ist und das sowohl ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, als auch ein 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen kontrolliert, und als Mitglied des Vorstandes dieses 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens. 

(5) In vertikal integrierten Unternehmen dürfen die Mitglieder des Vorstandes eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens und die Personen, die Entscheidungen über die wesentlichen 
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Funktionen zu treffen haben, keine leistungsbezogenen Vergütungen von einer anderen rechtlichen 
Einheit des vertikal integrierten Unternehmens oder Bonuszahlungen, die im Wesentlichen mit der 
finanziellen Leistungsfähigkeit einzelner Eisenbahnverkehrsunternehmen verknüpft sind, erhalten. 

(6) Verfügen verschiedene Einheiten in einem vertikal integrierten Unternehmen über gemeinsame 
Informationssysteme, ist der Zugang zu sensiblen Informationen, die wesentliche Funktionen betreffen, 
auf befugtes Personal des Eisenbahninfrastrukturunternehmens zu beschränken. Diese sensiblen 
Informationen dürfen vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen nicht an andere Einheiten in einem 
vertikal integrierten Unternehmen weitergegeben werden. 

Zuletzt aktualisiert am 

23.07.2019 

Gesetzesnummer 

10011302 

Dokumentnummer 

NOR40216424 


